
   

   

Rückzahlung nach Falschzahlung durch Dritte 
 
Folgende Verfahrensschritte sind besonders zu beachten. Beispiel 
 

a) Das zuständige Sozialhilfeorgan stellt 
fest, dass die ALK die Taggelder di-
rekt auf das Konto der versicherten 
Person überwiesen hat, obwohl sie 
mit Einschreiben zur Direktzahlung an 
die Sozialhilfe aufgefordert wurde. 

b) Auf das Konto der Sozialhilfe gehen 
Leistungen einer Versicherung ein, 
obwohl die Zahlungsabtretung aufge-
hoben wurde. 
 

a) Das zuständige Sozialhilfeorgan setzt 
die ALK über das gesetzliche Rück-
forderungsrecht in Kenntnis und for-
dert den geschuldeten Betrag ein. Als 
Beweis legt sie die bereits zugestellte 
Abtretungsaufforderung bei. 

b) Das zuständige Sozialhilfeorgan holt 
das Einverständnis der Versicherung 
für Direktüberweisung an die versi-
cherte Person ein oder bezahlt die 
Leistung an die Versicherung zurück. 

  

Rückzahlung der Falschzahlung an den Adressa-
ten oder Einforderung des Einverständnisses für 
die Direktüberweisung an die begünstigte Person 

Feststellung der Falschzahlung 


